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Stadt Coesfeld 
Der Bürgermeister 
 

 

Öffentliche Beschlussvorlage Vorlagen-Nr.: 369/2004 

 Dezernat II 
gez.  

 Federführung: 
80 - Volkshochschule 

 Produkt: 
 

 Datum: 
10.11.2004 

 
 
01.12.2004 Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung 

(VHS) 
Entscheidung 

Top:  Bemerkung: 
 
 
Betreff: 
Verpflichtung der sachkundigen Bürger 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 58 (2) in Verbindung mit § 67 (3) GO NW werden die sachkundigen Bürger zur ge-
setzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. Die Verwaltungs-
verordnung sieht vor, dass die sachkundigen Bürger durch Erheben von den Plätzen ihr Einver-
ständnis mit folgender Formel bekunden: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgabe nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, 
das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten 
zum Wohle der Gemeinde erfüllen werde.“  
 
 
 


